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Text 

Artikel 26. (1) Der Nationalrat wird vom Bundesvolk auf Grund des gleichen, unmittelbaren, 
persönlichen, freien und geheimen Wahlrechtes der Männer und Frauen, die am Wahltag das 16. 
Lebensjahr vollendet haben, nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. 

(2) Das Bundesgebiet wird in räumlich geschlossene Wahlkreise geteilt, deren Grenzen die 
Landesgrenzen nicht schneiden dürfen; diese Wahlkreise sind in räumlich geschlossene 
Regionalwahlkreise zu untergliedern. Die Zahl der Abgeordneten wird auf die Wahlberechtigten der 
Wahlkreise (Wahlkörper) im Verhältnis der Zahl der Staatsbürger, die nach dem Ergebnis der letzten 
Volkszählung im jeweiligen Wahlkreis den Hauptwohnsitz hatten, vermehrt um die Zahl der 
Staatsbürger, die am Zähltag im Bundesgebiet zwar nicht den Hauptwohnsitz hatten, aber in einer 
Gemeinde des jeweiligen Wahlkreises in der Wählerevidenz eingetragen waren, verteilt; in gleicher 
Weise wird die Zahl der einem Wahlkreis zugeordneten Abgeordneten auf die Regionalwahlkreise 
verteilt. Die Wahlordnung zum Nationalrat hat ein abschließendes Ermittlungsverfahren im gesamten 
Bundesgebiet vorzusehen, durch das sowohl ein Ausgleich der den wahlwerbenden Parteien in den 
Wahlkreisen zugeteilten als auch eine Aufteilung der noch nicht zugeteilten Mandate nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl erfolgt. Eine Gliederung der Wählerschaft in andere Wahlkörper ist nicht 
zulässig. 

(3) Der Wahltag muss ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag sein. Treten Umstände ein, die den 
Anfang, die Fortsetzung oder die Beendigung der Wahlhandlung verhindern, so kann die Wahlbehörde 
die Wahlhandlung auf den nächsten Tag verlängern oder verschieben. 

(4) Wählbar sind die zum Nationalrat Wahlberechtigten, die am Stichtag die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen und am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(5) Ein Ausschluss vom Wahlrecht oder von der Wählbarkeit kann, auch in jeweils 
unterschiedlichem Umfang, nur durch Bundesgesetz als Folge rechtskräftiger gerichtlicher Verurteilung 
vorgesehen werden. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

(6) Wahlberechtigte, die voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme vor der 
Wahlbehörde abzugeben, etwa wegen Ortsabwesenheit, aus gesundheitlichen Gründen oder wegen 
Aufenthalts im Ausland, können ihr Wahlrecht auf Antrag unter Angabe des Grundes durch Briefwahl 
ausüben. Die Identität des Antragstellers ist glaubhaft zu machen. Der Wahlberechtigte hat durch 
Unterschrift an Eides statt zu erklären, dass die Stimmabgabe persönlich und geheim erfolgt ist. 

(7) Die näheren Bestimmungen über das Wahlverfahren werden durch Bundesgesetz getroffen. 
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